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Vernehmlassungsantwort Teilrevision EGzKVG 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 11. April 2025 wurde der Gemeinderat Heiden zur Vernehmlassung be-
züglich der Teilrevision des EGzKVG eingeladen. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur 
Vernehmlassung. 
 
Der Gemeinderat hat sich mit diesem Thema befasst und unterstützt die Stellungnahme der 
Gemeindepräsidienkonferenz AR. Im Besonderen wird mit Nachdruck auf die nachstehende 
Rückmeldung bezüglich der Einreichefristen von Prämienverbilligungsanträgen hingewiesen: 
 

Rückmeldung ausserhalb der Vernehmlassungsvorlage: 
− Nach Art. 10 der Verordnung zum KVG ist der Anspruch auf Prämienverbilligung je-

weils bis spätestens am 31. März einzureichen. In Härtefällen kann die Ausgleichskasse 
AR die Frist bis 30. April verlängern. 

− Gemäss Auskunft der Sozialhilfebehörden werden Gesuche um Prämienverbilligung 
von neu angemeldeten Sozialhilfebezügern, mit Verweis auf Art. 10 der Verordnung, 
abschlägig beantwortet, wenn diese sich nach dem 31. März bzw. 30. April zum Bezug 
von Sozialhilfeleistungen anmelden. Die Krankenkassenprämien müssen in diesen Fäl-
len von der jeweiligen Gemeinde - zusätzlich zur Sozialhilfe - bezahlt werden. 

− Dies wird als nicht sachgerecht empfunden, zumal - nach unserem Kenntnisstand - im 
Kanton St. Gallen eine andere Praxis herrscht (Art. 23 in Verbindung mit Art. 9 bzw. 9a 
der VO zum EG KVG, sGS 331.111). Personen, die aus dem Ausland auch nach dem 
31. März zureisen, können durchaus zur Zielgruppe des Regierungsrates gehören 
(Rückreisende Schweizerinnen und Schweizer und Personen des Asyl- und Flüchtlings-
bereiches sowie Schutzbedürftige, die über kein Einkommen verfügen oder bei der Ein-
reise sozialhilfeabhängig sind). 

− Gerne beantragen wir, dies in der weiteren Bearbeitung mitzunehmen. 
 
Wir hoffen, mit dieser Vernehmlassung einen Beitrag zu leisten. Für Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 



Blatt 2/2 
Vernehmlassungsantwort Teilrevision EGzKVG 
  

 

 

Freundliche Grüsse 
 
Gemeinderat Heiden 
 

  

        
Robert Diethelm  Marco Stübi 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 
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